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Bauschäden
richtig beurteilen
Bauschäden können vielschichtige Aspekte aufweisen. Neben technischen und juristischen Fragen ist der
volkswirtschaftliche Schaden ein bedeutsamer Faktor. Besonders schwerwiegend sind die Folgen für die di-
rekt Betroffenen. Vor allem der Bauherr ist daran interessiert, dass der Schaden schnell und fachmännisch
behoben wird. Dabei stellen sich aber vielfältige Probleme.

Der Bauherr erwirbt seine
Liegenschaft auf der
Grundlage von Verträgen.
Durch diese werden auch
die Rechte des Bauherrn
bei Bauschäden geregelt.
Grundlage bildet das Obli-
gationenrecht und fallweise
zusätzlich die Norm SIA
118. Im wesentlichen geht
es darum, dass der Bauherr
bei baulichen Mängeln wäh-
rend fünf Jahren nach der
Bauabnahme Garantiean-
sprüche geltend machen
kann.

Auch Mängel geltend
machen

Was im allgemeinen
Sprachgebrauch als Bau-
schaden bezeichnet wird,
ist in der Regel ein Bau-
mangel. Ein Riss in einer
Fassade ist ein Baumangel.
Er kann zu einem Schaden
führen, aber er muss nicht.
Der Schaden kann  bei-
spielsweise darin bestehen,
dass durch den Riss kalte
Luft einströmt und deshalb
mehr geheizt werden muss.
Wenn aber der Riss nur an
der Oberfläche vorhanden
ist, kann keine kalte Luft
durchströmen und es ent-
steht kein Schaden. Aus
technischer Sicht besteht
deshalb auch keine Not-
wendigkeit, dass der Riss
saniert wird. Für den Bau-
herrn ist der Riss indessen
ein Ärgernis: Der Riss muss
saniert werden! Es ist aber
erfahrungsgemäss schwie-
rig, bei solchen sogenann-
ten «optischen Mängeln»
(im Gegensatz zu den
«technischen Mängeln»)
seine Ansprüche durch-
zusetzen. Für den Bauherrn
kann es vorteilhaft sein,
wenn er als Alternative zur
Nachbesserung einen Min-
derwert geltend macht. Dies
Der Begriff des Parteigut-
achtens bedeutet nicht, dass
es sich um ein parteiliches

ist naheliegend, denn bei
einem allfälligen Verkauf ist
zu erwarten, dass der Käu-
fer wegen des Fassadenris-
ses einen Preisnachlass
fordert. Der Bauherr sollte
deshalb einen Minderwert in
Höhe der Sanierungskosten
geltend machen.

Vom Mangel zum
Schaden

Wir bleiben noch beim Bei-
spiel des Fassadenrisses.
Fassadenrisse sind beson-
ders problematisch, wenn
Regenwasser eindringt.
Dadurch können soge-
nannte Folgeschäden bzw.
Folgemängel entstehen.
Beispielsweise kann die
Wärmedämmung der Fas-
sade reduziert werden, au-
ssen kann sich der Verputz
oder der Farbanstrich ablö-
sen, im Innern können an
den Wänden Flecken und
Schimmelpilze entstehen.
Folgeschäden vergrössern
den Aufwand für die Sanie-
rung. In diesem Zusammen-
hang ist es für den Bau-
herrn wichtig zu wissen,
dass er verpflichtet ist, Fol-
geschäden möglichst zu
vermeiden oder zumindest
klein zu halten. Er muss
deshalb Baumängel, die zu
einem Folgeschaden führen
können, sofort den Verant-
wortlichen mitteilen. In
Streitfällen kann der Bau-
herr verpflichtet sein, Sanie-
rungen vorsorglich selbst
durchführen zu lassen, um
Folgeschäden zu vermei-
den. Dies bedeutet nicht
nur, dass die Sanierung
vom Bauherrn vorfinanziert
werden muss, vielmehr
können durch die Sanierung
die Beweise über den bauli-
chen Mangel verloren ge-
hen. Diese sollten deshalb
mit Vorteil im Rahmen eines
gerichtlichen Beweissi-
gelegentlich auch der Sanie-
rungskosten.

cherungsverfahrens sicher-
gestellt werden.

Bauherrenrisiko

Viele Baumängel werden
von den verantwortlichen
Unternehmern oder Planern
prompt und anstandslos
nachgebessert. Dies gilt vor
allem für die «einfachen»
Fälle, bei denen die Ver-
antwortung klar ist. Andere
Baumängel sind komplex
und auf das Zusammen-
wirken mehrerer Ursachen
zurückzuführen. Besonders
problematisch sind solche
Fälle, bei denen
der Bauherr bewusst oder
unbewusst besondere Risi-
ken eingegangen ist, so
dass die übrigen Parteien
erwarten, dass er einen Teil
des Schadens selbst über-
nimmt.
Dies gilt beispielsweise,
wenn der Bauherr entgegen
den Ratschlägen seines
Architekten eine bestimmte
Konstruktion oder bestimmte
Materialien auswählt.
Gelegentlich wird auch der
Standpunkt vertreten, der
Bauherr gehe grundsätzlich
ein Risiko ein und trage
dafür Mitverantwortung,
wenn er neue Materialien
oder Konstruktionen wählt,
zu denen noch keine
langjährigen Erfahrungen
vorliegen. Unbestritten ist,
dass der Bauherr ein Risiko
eingeht, wenn er möglichst
schnell möglichst billig
bauen möchte. Trifft der
Bauherr in diesen Punkten
Entscheide, die im Wider-
spruch zu den Ratschlägen
seiner Baufachleute stehen,
dann muss er die entspre-
chende Verantwortung über-
nehmen.

formuliert die Expertenfra-
gen in der Regel ebenfalls
aufgrund der Parteienvor-

Garantieansprüche
durchsetzen

Der Bauherr ist normaler-
weise gut beraten, wenn er
bei der Durchsetzung seiner
Garantieansprüche mög-
lichst diplomatisch vorgeht.
Er sollte alles unternehmen,
um eine gütliche Einigung zu
erreichen und eine Fron-
tenbildung zu vermeiden.
Wenn eine Einigung vom
Bauherrn Kompromisse
verlangt, kann das immer
noch besser sein, als wenn
er versucht, in einem Pro-
zess Maximalforderungen
durchzusetzen.
Bauschadenprozesse sind
dafür bekannt, dass der
Ausgang schwer voraus-
sehbar ist. Während Ex-
perten und Juristen ihre
wohlverdienten Honorare
entgegennehmen dürfen,
muss der Bauherr oft über
Jahre in der zermürbenden
Ungewissheit leben, ob er
am Ende wohl auch Recht
bekommen wird.

Probleme und
Gutachten

In komplexen Fällen ist es
den Beteiligten oft nicht
möglich, eine gütliche Eini-
gung zu erzielen. Dies ist
der Zeitpunkt, wo es sinnvoll
ist, einen externen Experten
beizuziehen. Es gibt ver-
schiedene Arten von Gut-
achten mit unterschiedli-
chem Stellenwert.
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Gutachten handelt. Auch ein
Parteigutachten soll den
Ansprüchen der Neutralität
und Objektivität genügen.
Vielmehr wird zum Ausdruck
gebracht, dass das Gut-
achten im Auftrag einer
Partei, also z.B. für den
Bauherrn, den Unternehmer,
den Architekten usw. erstellt
wird. Das Parteigutachten
kann von der Gegenpartei
bestritten werden. Die Ge-
genpartei kann ihrerseits ein
Parteigutachten in Auftrag
geben. Ein weiterer Nachteil
besteht darin, dass dem
Experten oft nicht alle not-
wendigen Informationen zur
Verfügung stehen. Welcher
Bauherr ist im Besitz von
allen technischen Doku-
menten zu seinem Gebäude
oder weiss beispielsweise,
an welchem Tag welche
Arbeiten durchgeführt wur-
den: Aus all dem ist ersicht-
lich, dass die Bedeutung
eines Parteigutachtens nicht
überbewertet werden darf!
Im Fall des einvernehmli-
chen Gutachtens einigen
sich die Parteien auf einen
gemeinsamen Experten und
über die zu beantwortenden
Expertenfragen. Sie legen
fest, wie die Kosten der
Expertise aufzuteilen sind.
Das Gutachten soll ermög-
lichen, eine aussergerichtli-
che Einigung zu erzielen.
Die Parteien sind gegenüber
dem Experten zur Auskunft
verpflichtet. Umgekehrt hat
ihnen der Experte das recht-
liche Gehör einzuräumen,
das heisst, sie haben das
Recht, sich in der Sache zu
äussern. Der Experte hat
ihre Aussagen entgegenzu-
nehmen und in der Expertise
zu berücksichtigen.
Die Formulierung des Ex-
pertenauftrags ist Sache
der Parteien. In komplizier-
ten Fällen kann es vorteil-
haft sein, wenn die Fragen
zusammen mit dem Ex-
perten formuliert werden.
Üblich ist eine Dokumenta-
tion des Istzustands der
bemängelten Sache, die
Beurteilung der Mängel und
deren Ursache sowie die
Beurteilung der Sanie-
rungsmöglichkeiten,

Das Gutachten im Einver-
nehmen der Parteien hat
sich bei Bauschäden allge-
mein gut bewährt. Der
Sachverhalt wird von einem
unbeteiligten Dritten neutral
und fachmännisch darge-
stellt und beurteilt. Wenn die
Parteien ernsthaft an einer
gütlichen Einigung interes-
siert sind, dann bietet das
Gutachten in einer fest-
gefahrenen Situation die
Chance eines Neubeginns.
Die Parteien haben die
Möglichkeit, den einen oder
anderen Aspekt nun etwas
differenzierter auszulegen
und so ohne Gesichtsverlust
einen Kompromiss auszuar-
beiten. Die Kompromissbe-
reitschaft kann dadurch
erhöht werden, dass die
Parteien Chancen und Risi-
ken eines Prozesses durch
das Gutachten besser ab-
schätzen können.
Wenn sich die Parteien
aufgrund des Gutachtens
nicht einigen können, be-
steht die Möglichkeit, dass
sie den gleichen oder einen
weiteren Experten als
Schiedsrichter beauftragen.
Als letzter Schritt bleibt die
Einleitung eines ordentlichen
Gerichtsverfahrens.
Das Gutachten im Beweissi-
cherungsverfahren ermög-
licht es dem Bauherrn, auch
dann zu einem rechtsver-
bindlichen Gutachten zu
kommen, wenn ein Gut-
achten im Einvernehmen der
Parteien nicht möglich ist.
Der Bauherr stellt beim
zuständigen (Bezirks-) Ge-
richt ein Gesuch für eine
Expertise zur Sicherung der
Beweise.
Der Gang zum Gericht be-
deutet in diesem Fall nicht,
dass ein Prozessverfahren
eingeleitet wird. Der Bauherr
verkündet den Gegenpar-
teien nicht den Streit. Es gibt
keinen «Kläger» und
«Beklagten», sondern «Ge-
suchssteller» und «Ge-
suchsgegner». Wenn das
Gericht dem Gesuch des
Bauherrn entspricht, be-
stimmt es, in der Regel auf
Vorschlag der Parteien,
einen Experten und beauf-
tragt diesen mit der Erstel-
lung des Gutachtens. Es

schläge.
Das fertige Gutachten wird
vom Gericht entgegenge-
nommen und an die Par-
teien weitergeleitet, welche
auch die Kosten der Exper-
tise zu tragen haben. Ein
Urteil wird nicht gefällt,
vielmehr ist es auch bei
diesem Vorgehen Sache der
Parteien, gestützt auf das
Gutachten eine gütliche
Einigung herbeizuführen.
Das im Beweissicherungs-
verfahren erstellte Gutach-
ten setzt den Bauherrn in die
Lage, die dringend notwen-
dige Sanierung eines Man-
gels selbst vornehmen zu
lassen und beispielsweise
Folgeschäden zu
vermeiden. Die Beweise
sind auf diese Weise für alle
Zeiten, insbesondere auch
für einen allfälligen späteren
Prozess, sichergestellt,
weshalb diese Art von
Gutachten auch als
«Expertise zum ewigen
Gedächtnis» bezeichnet
wird. Der ordentliche Pro-
zess ist allerdings auch in
diesem Fall der letzte Aus-
weg, den man eigentlich
vermeiden möchte.

Quelle: Dr. J. Blaich, EMPA
Dübendorf, „Der Schweizeri-
sche Hauseigentümer“ Nr.
22/1996
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